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»> Bekanntmachung
über den Berkehr mit Leimleder.

Vom 24. Februar 1916.
Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes
Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen

Men usw. vom 4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl.
folgende Verordnung erlassen:
Wer Leimleder in trockenem, nassem, gesalzenem

eingeäschertem Zustand mit Beginn des 26. Februar
in Gewahrsam hat, ist verpflichtet, die vorhandenen

&i  getrennt nach Arten und Eigentümern , unter
Mung der Eigentümer und des Lagerorts dem Kriegs-
M für Ersatzfutter , Gesellschaft mit beschränkter

a Berlin W 10, Matthäikirchstraße 10 (Kriegsaus-
bis zum 4. März 1916 anzuzeigen . Anzeigen über

en, die sich mit Beginn des 26 . Februar unterwegs
' en, sind von dem Empfänger unverzüglich nach Em-

zü erstatten.
Die gleiche Anzeige haben diejenigen Betriebe , die vom
Februar 1916 an Leimleder gewinnen, dem Kriegs-

' uß unverzüglich zu machen, sobald 100 Doppelzentner
oder gesalzene Ware oder 10  Doppelzentner trockene

-t angefallen sind.
ie Leimleder verarbeitenden Betriebe haben bis zum
ärz 1916 dem Kriegsausschuß anzuzeigen , welche
en trockenen und nassen Leimleders , getrennt nach
, sie in dem Zeitraum vom 1. September bis 30.

ember 1915 einschließlich versotten haben.
§ 2. Als Leimleder im Sinne dieser Verordnung sind
usehen sämtliche Abfälle , die bei der Bearbeitung von
hhaut entstehen, mit Ausnahme von Haaren , Hufen

Hörnern.
S 3, Leimleder darf nur durch den Kriegsauschuß ab-

liuid nach seinen Angaben verarbeitet werden . Je-
dürsen Leimleder verarbeitende Betriebe ihre Vorräte

kMmmung des Kriegsausschusses nach Maßgabe
\t Vorschriften verarbeiten.
[riebe, welche im Jahre 1916 nicht mehr als 400

chentner nasses oder gesalzenes oder nicht mehr als
Toppeizentner trockenes Leimleder gewonnen haben,

das Leimleder trocknen. Betriebe , in denen Gelatine
Leim helgestellt wird , dürfen bis zum 31. März 1916
Mich das Leimleder bis zu einem Drittel der Menge
n, die sie in dem Zeitraum vom 1. September bis

November 1915 einschließlich insgesamt versotten haben,
zum 31. März 1916 darf Leimleder nur in dem Um-
eingeäschert werden , daß der jeweilige Vorrat an ein-
“1em Leimleder die Hälfte der in dem Zeitraum
l. September bis 30. November 1915 einschließlich

Glatine oder Leim versottenen Leimledermenge nicht
.steigt.

Wer auf Grund dieser Vorschrift Leimleder versieben oder
äschern will, hat die dafür benötigten Mengen bis zum
März 1916 bei dem Kriegsausschuß anzuzeigen.
,8  4. Wer Leimleder in Gewahrsam hat, hat es dem
egsausschuß auf Verlangen zu überlassen und auf Ab-
zu verladen. Er hat es bis zur Abnahme aufzube-
ren und pfleglich zu behandeln . Auf Verlangen hat

dem Kriegsausschusse Probe gegen Erstattung der Porto-
m einzusenden.
§5 . Der Kriegsausschuß hat auf Antrag des zur
erlassung Verpflichteten binnen 3 Wochen nach*Eingang
Antrags, jedoch nicht vor dem 31 . März 1916 zu er-

ctI- welche bestimmt zu bezeichnenden Mengen er über-
Aen will. Für Mengen , die er hiernach nicht über-
Aen will, erlöschen die im 8 3 vorgesehenen Beschränk-

®a§  gleiche gilt, soweit er eine Erklärung binnen
Mt nicht abgibt . Ist der Verpflichtete nicht zugleich

.enriimer, so kann auch der Eigentümer den Antrag
„Satz 1 stellen.
«"le Mengen, die hiernach dem Absatz durch den Kriegs-
Wb Vorbehalten sind, müssen von ihm abgenommen
ns' r®ec  3 ut  Ueberlassung Verpflichtete hat dem
Mausschuß anzuzeigen , von welchem Zeitpunkt ab er
Gerung bereit ist. Erfolgt die Abnahme nicht binnen

lauf na<̂ kiefern Zeitpunkt , so ist der Kaufpreis vom
"er Frist mit 1 vom Hundert über den jeweiligen

A. :™frsfont zu verzinsen . Mit dem Zeitpunkt , an
rderk ^ Msung beginnt , geht die Gefahr des zufälligen
iknŝ -r / ker der zufälligen Wertverminderung auf den
je sSf s ^ ^ er . Für die Aufbewahrung und pfleg-
4, „??.?klung von nassem oder gesalzenem Leimleder
eronn» ? ker Verpflichtete vom Zeitpunkt des Gefahr-
lanllemi^ Lue Vergütung von 0,os Mark für je an-
Är Nr Kilogramm und jeden angefangenen Monat.
u>«i ,̂^ pstichtete hat dem Kriegsausschuß anzuzeigen,
. Zustand sich die Mengen im Zeitpunkt des

Gefahrüberganges befinden ; im Streitfall hat er den Zu¬
stand nachzuweisen.

§ 6. Der Kriegsausschuß hat für das von ihm über¬
nommene Leimleder als Ilebernahmepreis denjenigen Ab¬
schlußpreis zu zahlen , den der betreffende Lieferer für die
einzelnen Leimlederarten , frei Bahnwagen des Verladeorts,
in der Zeit vom 1. April bis 30. September 1915 im
Durchschnitt erhalten hat . Der zur Ueberlassung Ver¬
pflichtete hat den Durchschnittspreis durch Teilung des in
dem genannten Zeitraum für die betreffende Leimlederart
erzielten Gesamtpreises durch die gelieferte Gesamtmenge
festzustellen und dem Kriegsausschusse binnen einer von
diesem zu bestimmenden Frist , für einen Doppelzentner
berechnet, anzuzeigen ; ist der Verpflichtete nicht zugleich
der Eigentümer , so trifft die Anzeigepflicht auch den Eigen¬
tümer.

Der Preis darf jedoch für den Doppelzentner nicht
übersteigen bei:

Rindleimleder ohne Schwefelnatrium . . 5,oo Mark,
Rindleimleder mit Schwefelnatrium . . 4,50 „
Rindspaltleimleder . 7,oo
Rindsköpfe und Abschnitte, enthaart . . 6,50 „
Rindsköpfe mit Haaren . 5,so „
Roßleimleder . 2,80 „
Roßleimleder von Schildern . 3,40 „
Lammleimleder . 3,oo „
Schafleimleder , Köpfe und Abschnitte . . 3,so „
Schafleimleder ohne Schabsel . . . . 2,so „
Schafleimleder mit Schabsel . 2,oo „
Ziegenleimleder , Köpfe und Abschnitte . 5,80 „
Kipsleimleder . 3,25 „

Der Preis von Maschinenleimleder wird ,dem Minder¬
wert entsprechend festgesetzt, darf jedoch Vs der Preise der
vorstehend angeführten Arten handgeschorener Ware nicht
überschreiten.

Der Preis für trockenes Leimleder darf den vierfachen
Betrag der im Abs. 2 bezeichneten Preise nicht übersteigen.

Ist die Ware nicht von mindestens mittlerer Art und
Güte und handelsüblichem Feuchtigkeitsgehalte , so ist der
Preis entsprechend herabzusetzen.

ß 7. Ist der zur Ueberlassung Verpflichtete mit dem
von dem Kriegsausschusse gebotenen Preise nicht einver¬
standen , so setzt die zuständige höhere Verwaltungsbehörde
den Preis endgültig fest. Sie bestimmt darüber , wer die
baren Auslagen des Verfahrens zu tragen hat . Bei der
Festsetzung ist der Preis zu berücksichtigen, der zur Zeit
des Gefahrüberganges (§ 5 Abs. 2) angemessen war . Der
Verpflichtete hat ohne Rücksicht auf die endgültige Fest¬
setzung des Uebernahmepreises zu liefern, der Kriegsaus¬
schuß vorläufig den von ihm als angemessen erachteten
Preis zu zahlen.

Ist der Verpflichtete nicht zugleich der Eigentümer , so
kann auch der Eigentümer die Festsetzung des Preises
durch die höhere Verwaltungsbehörde herberführen . Sein
Recht erlischt, wenn er nicht binnen 4 Wochen nach Mit¬
teilung des Preisangebots an den Verpflichteten davon
Gebrauch macht.

tz 8. Erfolgt die Ueberlassung nicht freiwillig , so wird
das Eigentum auf Antrag des Kriegsausschusses durch
Anordnung der zuständigen Behörde auf ihn oder die von
ihm in dem Antrag bezeichnete Person übertragen . Die
Anordnung ist an den zur Ueberlassung Verpflichteten zu
richten. Das Eigentum geht über , sobald die Anordnung
dem Verpflichteten zugeht.

8 9 . Die Zahlung erfolgt spätestens 14 Tage nach
Abnahme . Für streitige Restbeträge beginnt diese Frist
mit dem Tage , an dem die Entscheidung der höheren Ver¬
waltungsbehörde dem Kriegsausschusse zugeht.

8 10. Streitigkeiten über die aus dem 8 4 sich er¬
gebenden Verpflichtungen entscheidet die höhere Verwal¬
tungsbehörde endgültig.

8 11 . Der Kriegsausschuß hat für die alsbaldige Ver¬
arbeitung des übernommenen Leimleders Sorge zu tragen.
Zur Futterherstellung dürfen höchstens 80 vom Hundert
des gesamten Leimleders verarbeitet werden.

Das zur Jutterherstellung bestimmte Leimleder ist zu
entfetten ; das anfallende Fett ist an den Kriegsausschuß
für pflanzliche und tierische Oele und Fette, G. m. b. H.
in Berlin , abzugeben . Der Reichskanzler kann nähere
Bestimmungen darüber treffen.

Das aus dem Leimleder hergestellte Futter ist nach
den für die Verteilung der Krastfuttermittel geltenden
Grundsätzen zu verteilen.

8 12. Bei der Zuweisung des Leimleders erhebt der
Kriegsausschuß vorbehaltlich anderer vertraglichen Ab¬
machungen zur Deckung seiner Unkosten und etwaiger Ver¬
luste einen Aufschlag bis zu 5 vom Hundert von dem
Uebernahmepreise.

8 13 . Beim Verkaufe des der Absatzbeschränkung nicht
unterliegenden Leimleders durch den Hersteller dürfen die
im 8 6 festgesetzten Preise nicht überschritten werden.

Wird der Preis gestundet , so dürfen bis zu 2 vom
Hundert Jahreszinsen über Reichsbankdiskont hinzuge¬
schlagen werden . Die Preise schließen die Beförderungs¬
kosten ein, die der Verkäufer vertraglich übernommen hat.
Der Verkäufer hat auf jeden Fall die Kosten der Beför¬
derung bis zur Verladestelle des Ortes , von dem die Ware
versandt wird , sowie die Kosten des Einladens zu tragen.

Beim Umsatz durch den Handel dürfen zu den Preisen
insgesamt 4 vom Hundert zugeschlagen werden . Dieser
Zuschlag umfaßt insbesondere Kommissions -, Vermittlungs¬
und ähnliche Gebühren sowie alle Arten von Aufwen¬
dungen , nicht aber die Aufwendungen für die Fracht.

8 14 . Die Verarbeitung von Leimleder auf andere
Stoffe als Gelaüne , Leim und Futtermittel ist verboten.

8 15 . Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung . Sie be¬
stimmen , wer als zuständige Behörde und als höhere Ver¬
waltungsbehörde im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit Geld¬
strafe bis zu fünfzehntausend Mark wird bestraft:

1. wer die ihm nach § 1, § 3 Abs. 3 und 8 6 Abs . 1
Satz 2 obliegenden Anzeigen nicht in der gesetzten
Frist erstattet oder wissentlich unvollständige oder un¬
richtige Angaben macht;

2. wer den Vorschriften im 8 3 zuwider Leimleder ab¬
setzt, verarbeitet , trocknet , versiedet oder einäschert oder
dem Verbote des 8 14 zuwiderhandelt;

3. wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pfleg¬
lichen Behandlung l8 4 ) zuwiderhandelt;

4. wer den nach 8 15 erlassenen Bestimmungen zu¬
widerhandelt.

Reben der Strafe kann bei Zuwiderhandlungen gegen
die Vorschriften im Abs. 1 Nr . 1 und 2 das Leimleder
oder das daraus gewonnene Erzeugnis , auf das die straf¬
bare Handlung sich bezieht , eingezogen werden , ohne Un¬
terschied, ob es dem Täter gehört oder nicht.

8 17 . Die Vorschriften der Verordnung beziehen sich
nicht auf Leimleder , das nachweislich nach dem 26 . Fe¬
bruar 1916 aus dem Auslland eingeführt ist.

Für das aus den besetzten Gebieten eingeführte Leim¬
leder gelten jedoch die Vorschriften der 88  13 und 19.

Der Reichskanzler kann nähere Bestimmungen über
das vom Ausland eingeführte Leimleder erlassen und da¬
bei anordnen , daß Zuwiderhandlungen mit Gefängnis bis
zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehn¬
tausend Mark bestraft werden , sowie daß neben der Strafe
das Leimleder oder das daraus gewonnene Erzeugnis,
auf das sich die strafbare Handlung bezieht , eingezogen
wird.

8 18 . Der Reichskanzler kann von den Vorschriften
dieser Verordnung Ausnahmen gestatten und nähere Be¬
stimmungen erlassen.

8 19 . Die im § 13 festgesetzten Preise sind Höchstpreise
im Sinne des Gesetzes, betreffend Höchstpreise vom 4 . Au¬
gust 1914 in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Dezember 1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 516 ) in Verbindung
mit den Bekanntmachungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 25) und vom 23. September 1915 (Reichs-
Gesetzbl. S . 603).

8 20. Diese Verordnung tritt mit dem 26. Febmar
1916 in Kraft . Der Reichskanzer bestimmt den Zeitpunkt
des Außerkrafttretens.

Berlin,  dm 24. Februar 1916.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Delbrück.
* *

* t
AttsfLhruirgsartweisttNg

zur Verordnung des Bundesrats über den Verkehr
mit Leimleder vom 24. Februar 1916

(Reichs -Gesetzbl. S . 113).
Auf Grund des § 15 der Bundesratsverordnung über

den Verkehr mit Leimleder vom 24. Februar 1916 wird
bestimmt: I.

Behörden.
Höhere Verwaltungsbehörden im Sinne der 88  7 und

10 der Verordnung ist der Regierungspräsident , für Berlin
der Oberpräsident .'

Zuständige Behörde für das in 8 8 der Verordnung
vorgesehene Verfahren zur Uebertragung des Eigentums
ist der Landrat ( in Hohenzollern der Oberamtmann ), in
Stadtkreisen die Polizeiverwaltung . Im Landespolizeibezirk
Berlin ist der Polizeipräsident von Berlin zuständig.

Oertlich zuständig ist die Verwaltungsbehörde , in deren
Bezirk sich das Leimleider befindet.

II.
Verfahre« zur Festsetzung der Preise.

Bei Entscheidungen der höheren Verwaltungsbehörden



über die Angemessenheit des Preises (8 7) ist ausschließlich
die Beschaffenheitder Ware zur Zeit des Gefahrüberganges
maßgebend. Anschaffungspreis, Zinsen Unkosten und Ge¬
winn bleiben außer Betracht. Die in der Verordnung
vorgeschriebenen Preise (8 6) gelten als angemessen für
gesunde Ware von mindestens mittlerer Art und Güte
und handelsüblichem Feuchtigkeitsgehalt frei Bahnwagen
oder Schiff des Verladeorts . Entspricht die Ware diesen
Voraussetzungen nicht, so hat ein entsprechender Preis¬
abschlag einzütreten.

Als oberste Preisgrenze gelten die nach § 6 Abs. 1 der
Verordnung ermittelten Durchschnittspreise, soweit sie nicht
die in den Absätzen 2, 3 und 4 festgesetzten Höchstgrenzen
übersteigen.

Wird dem Lieferer der so ermittelte Höchstpreis ge¬
boten, so bedarf es, falls er gleichwohl die Festsetzung des
Preises durch die höhere Verwaltungsbehörde beantragt (§7),
vor der Entscheidung einer materiellen Nachprüfung nicht.
Vor der Entscheidung ist der Kriegsausschuß für Ersatz¬
futter zu hören. Gegebenenfalls sind Sachverständige zu¬
zuziehen.

Berlin,  den 13. März 1916.
Der Minister für Handel Der Minister

und Gewerbe. des Innern.
J . A . : Lusensky . I . A. : v. Jarotzky.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und Forsten.
I . A. : Graf von Keyserlingk.

Bekanntmachung
betreffend Regelung des Handels mit Schlachtvieh

im Regierungsbezirk Wiesbaden.
Zur Aufbringung derjenigen Mengen von Schlachtvieh

im Verbandsbezirk, welche dem Viehhandelsverband von
der Reichsfleischstelle für einen bestimmten Zeitraum auf¬
gegeben werden, hat der Vorstand des Viehhandelsver¬
bandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden mit Geneh¬
migung des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden
auf Grund §8 2 und 7 der Satzungen folgende Anord¬
nungen beschlossen:

1. Der gesamte Ankauf von Schlachtvieh im Regie¬
rungsbezirk Wiesbaden geht vom 15. April 1916 ab auf
den Viehhandelsverband für den Regierungsbezirk Wies¬
baden in der Weise über, daß die Mitglieder des Ver¬
bandes das von ihnen angekaufte Schlachtvieh(Schweine,
Rinder , Kälber und Schafe) nur noch an den Verbands¬
vorstand oder an dessen Beauftragte weiter verkaufen
dürfen . Die Beauftragten des Viehhandelsverbandes
werden von dem Vorstande bekannt gegeben. Den Mit¬
gliedern ist es verboten, das von ihnen käuflich oder kom¬
missionsweise oder sonstwie erhandelte Schlachtvieh an
einen anderen Empfänger weiter zu geben, als an den
Vorstand des Viehhandelsverbandes oder dessen Beauftragte.

Auch alles dasjenige Schlachtvieh, welches aus anderen
Verbandsbezirken in unseren Bezirk eingeführt wird, darf
nur an den Verbandsvorstand oder an dessen Beauftragte
weiter verkauft werden.

2.  Fleischer dürfen, auch wenn sie Mitglieder des Ver¬
bandes sind und eine Ausweiskarte besitzen, vom 15. April
1916 ab im Verbandsbezirk kein Vieh mehr ankaufen.

3. Für die Abnahme des aufgekauften Schlachtviehs
wird der Vorstand Sammelstellen im Verbandsbezirkein¬
richten. Als Sammelstellen sind bis auf Weiteres be¬
stimmt:

s) für Rinder, Kälber, Schafe und Schweine der Vieh¬
hof in Frankfurt a. M.

b) für Kälber und Schweine der Viehhof in Lim¬
burg a. L.

Die Händler haben die Tiere nach der Sammelstelle
zu liefern, wo die Abnahme durch die Beauftragten des
Verbandes stattfindet. Ungeeignetes und Ueberzähliges
Vieh kann zurückgewiesen werden. Ueber die Art der
Verwendung solchen Viehs bestimmt der Beauftragte nach
der Weisung des Vorstandes. Von den Sammelstellen
aus werden die Tiere gemäß den Anordnungen des Ver¬
bandes den Empfangsberechtigtenzugeteilt. Als Empfangs¬
berechtigte kommen in Zukunft nur noch in Betracht die
Zentralstelle für die Beschaffung der Heeresverpflegung
und die Kommunalverbände . Letztere haben auf Erfordern
des Vorstandes diejenige Stelle anzugeben, an welche die
Tiere angeliefert werden sollen.

4. Sämtliches Schlachtvieh wird nach Stallgewicht
gehandelt und zwar gefüttert gewogen mit 5 % Abzug.
Die Preise sind für Schweine die gesetzlichen Höchstpreise
gemäß der Bekanntmachung des Bundesrats zur Regelung
der Preise für Schlachtschweine und Schweinefleisch vom
14. Februar 1916. Die Preise für Rinder sind durch die
Bekanntmachung des Vorstandes des Viehhandelsver¬
bandes vom 7. März ds. Js . bestimmt. Die Preise für
Kälber und Hümmel werden noch bekannt gegeben. Bis
zur Bekanntgabe werden Kälber und Hämmel nach den
derzeitig ortsüblichen Preisen gehandelt.

5. Die Mitglieder können in Rechnung stellen:
a. die nach Ziffer 4 zu berechnenden Kaufpreise,
b. einen Zuschlag zu diesem Preis , welcher bei Rindern

auf 3 1/2t  bei Schweinen, Kälbern und Schafen auf
5% zugebilligt wird,

o. die Eisenbahnfracht bis zur Sammelstelle.
An der Sammelstelle werden die Tiere nochmals ge¬

wogen, übersteigt das Fehlgewicht bei Schweinen 12% , bei
Rindern 10% des vom Händler bezahlten Gewichts, so
geht der Fehlbetrag zu Lasten des Händlers ; desgleichen
trägt der Händler die Gefahr des Transports bis zur Ab¬
nahme der Tiere auf der Sammelstelle.

6 . Von jedem Ankauf seitens der Mitglieder ist dem
Vorstande wie bisher Anzeige nach dem vorgeschriebenen
Muster A zu erstatten. Abgesehen von dieser Anzeige hat
aber jedes Mitglied von jedem Ankauf sofort den Beauf¬
tragten des Verbandsvorstandes unter Angabe der Gat¬
tung , Stückzahl, Gewicht, Standort und nächste Verlade¬
stelle Anzeige zu machen. Der Vorstand oder dessen Be¬
auftragter wird daraufhin dem Händler Nachricht geben,

an welchem Tage die Abnahme der Tiere auf der Sammel¬
stelle stattfinden soll.

7. Zur Deckung der Unkosten, welche die Durchführung
der obigen Bestimmungen erfordert, erhebt der Verband
von jedem den vorstehenden Bestimmungen unterliegenden
Ankauf von Vieh eine Abgabe von % % des Rechnungs¬
betrages ; die Abgabe wird den Abnehmern in Rechnung
gestellt.

8. Zuwiderhandlungen gegen diese Anordnungen wer¬
den auf Grund des § 15 der Verordnung des Bundes¬
rats vom 27. März 1916 (R. G. Bl . S . 203) in Verbin¬
dung mit § 7 der Verordnung der Landeszentralbehörden
vom 19. Januar d. Js . mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
oder Geldstrafe bis zu 1500 M. bestraft.

9. Vorstehende Verordnung tritt am 15. April 1916
in Kraft. _

Dem Viehhandelsverband ist die Aufgabe gestellt, in
der vorstehend beschriebenen Weise den Bedarf der Heeres¬
verwaltung und der Zivilbevölkerung seines Bezirkes sicher
zu stellen. Der Verband rechnet darauf, daß die Mit¬
glieder ihn bei der Erfüllung dieser für die Schlagfertig¬
keit des Heeres und die Ernährung der einheimischen Be¬
völkerung allerwichtigsten Aufgabe mit ganzer Kraft unter¬
stützen werden, und es sich ein jeder zur Ehre gereichen
lassen wird, nach Möglichkeit zur Erfüllung der gestellten
Aufgabe beizutragen.

Wenn der Händler die Ueberzeugung hat, daß Schlacht¬
tiere vom Landwirt unberechtigterweise zurückgehalten
werden, so hat er die betreffenden Fälle dem Vorstande
bekanntzugeben. Der Vorstand wird, wenn anders die
dem Verband zur Beschaffung aufgegebene Menge Schlacht¬
vieh nicht erreicht wird, die Enteignung der Tiere bei der
zuständigen Behörde beantragen. Rach der Bekannt¬
machung des Bundesrats vom 27. März ch. I . muß dem
Landwirt nur dasjenige Vieh belassen werden, welches
zur Fortführung der Wirtschaft erforderlich ist. Kommt es zur
Enteignung, so wird dem Landwirt nur der im Einzelfall
zu ermittelnde Wert der Tiere ersetzt werden, während im
anderen Falle die zur Zeit bestehenden Höchstpreise möglichst
ohne Einschränkung gewährt werden sollen. Es liegt daher
auch im Interesse der Landwirte, sich keiner ungerechtfer¬
tigten Zurückhaltung von Schlachtvieh schuldig zu machen.
Der Verband erwartet vielmehr auch von den Landwirten,
daß sie sich ohne Zögern bereit finden werden, das für
die Heeresverpflegungund die Volksernährung unbedingt
notwendige Schlachtvieh bereit zu stellen.

Frankfurt  a . M ., den 6. April 1916..
Der Vorstand:
von Bernus,

Königlicher Landrat.
* »

*

Die Ortspolizeibehörden und die Herrn Gendarmen
werden angewiesen, die Durchführung der Verordnung,
insbesondere der Ziffern 1 und 2, strengstens zu über¬
wachen. Die Ortspolizeibehörden haben die Verordnung
ortsüblich bekannt zu machen.

Alle Viehbesitzer sind insbesondere darauf hinzuweisen,
daß vom 15. April 1916 ein Verkauf von Schweinen.
Rindern, Kälbern und Schafen nur noch an den Vieh¬
handelsverband für den Regierungsbezirk Wiesbaden, nicht
aber an Fleischer, auch wenn sie Mitglieder des Verbandes
sind und eine Ausweiskarte besitzen, erfolgen darf.

Montabaur,  den 8. April 1916.
Der Landrat : Bertuch.

Kommandantur
Coblenz-Ehrenbreitstein.

Abt. Ia Nr. 5295.
Coblenz,  den 1. April >916.

Betr. : Ankauf und Fälle « von Nutzbäumen.
1. Nach § 4 der Bekanntmachung betreffend Beschlag¬

nahme und Bestandserhebung von Nußbaumholz und
stehenden Nußbäumen, vom 15. Januar 19>6Nr . V. II.
206/11. 15. K. R . A. ist die Verarbeitung und Veräußerung
von Nußbaumholz und stehenden Nußbäumen gestattet,
wenn der Verarbeiter oder Erwerber nachweist, daß sie
zur Erfüllung militärischer Lieferungsaufträge erfolgt.
Als Nachweis gilt eine schriftliche Bescheinigung desjenigen
Militärbefehlshabers , in dessen Bezirk der Verarbeiter oder
Erwerber seinen Wohnsitz hat.

Auf diesen Anweisungen ist vorgesehen, daß die Orts¬
vorstände die in jedem Ortsbezirk angekauften Nußbaum¬
holzmengen durch Beidruckung des Gemeinde- usw. Siegels
bescheinigen. Es wird noch ergebenst ersucht, die O'rts-
usw. Vorstände mit entsprechender Anweisung zu versehen.

2. Zur möglichsten Schonung der wertvollen Nußbaum¬
bestände ist das Fällen von Nußbäumen aller Art nur
noch mit schriftlicher Genehmigung der Kommandantur
gestattet. (Bekanntmachung vom 11. 3. 16. Ia 2764).
In diesen Erlaubnisscheinen ist zum Ausdruck gebracht,
daß der Inhaber sich vor dem Fällen mit dem zuständigen
Landratsamt pp. in Verbindung zu setzen hat. Die
Kommandantur bittet bei Vorlage derartiger Ausweise
gefl. unter Hinzuziehung eines Forstmannes diejenigen
Bäume bestimmen zu lassen, die unbedenklich gefällt
werden können. Die Genehmigung zum Fällen ' wäre
vorläufig nur für diejenigen Bäume' zu erteilen, die nach
forstmännischem Urteil sowieso gefällt werden müssen.
Hierdurch soll bezweckt werden, daß nicht mehr Bäume
wie unbedingt nötig gefällt werden und die guten Bäume
möglichst lange erhalten werden.

Die Namen derjenigen Schaftholzlieferanten, denen
Ausweise zu 1 und 2 ausgestellt worden sind, wird die
Kommandantur jeweils Mitteilen.

I . A. d. K.
H e cke r t.

Wer Brotgetreide verfüttert, versündigt sich
am Vaterlande !"

Nichtamtlicher Teil

Der Krieg.
Der deutsche Tagesbech,

WTB Großes Hauptquartier, 7. April 1916.
(Drahtbericht.) %

Westlicher Kriegsschauplatz.
Durch einen sorgfältig vorbereiteten Angrifft*

unsere Truppen nach hartnäckigem Kampf in §
der englischen, jetzt von kanadischen Truppen'
Trichterstellungensüdlich von St . Eloi . In
gönnen schlossen sich an französische Sprengungen
des Four de Paris kurze Kämpfe an.

Der unter Einsatz eines Flammenwerfe,z
drungene Feind wurde schnell wieder zurüikg^

Mehrfache feindliche Angrisisversuche gen^
Waldstellungen nordöstlich von Avoeourt kam
ersten Ansätze oder vergebliche Teilvorstöße nicht

Auch östlich der Maas konnten die Fram
Angriffsabstchten gegen die fest in unserer
findlichen Anlagen im Cailettewalde nicht dnrch
Die für den geplanten Stoß bereitgestellten Trupps
von unserem Artilleriefeuer wirkungsvoll gefaßt.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Südlich des Naroez -Sees wurden örtliche abkli

russische Angriffe zum Scheitern gebracht. Die
Artillerie war beiderseits des Sees lebhaft tätig.

Balkan -Kriegsschauplatz.
Die Lage ist unverändert.

Oberste Heeresleitu,

WTB (Nichtamtlich.) Großes Hauptquartier, 7, Ap>
Telegramm Sr. Majestät des Kaisersu.$

Generalfeldmarschall von Hindenbuk
Mein lieber Feldmarschall!

I
Vor dem Feinde feiern Sie heute den Tag,

Sie vor 50 Jahren aus dem Kadettenkorps demH
Regiment zu Fuß überwiesen wurden. Mit Be^
und Stolz dürfen Sie aus Ihre Dienstzeit zu,
Die in der Jugend gesammelten Kriegserfahrung«
Sie in langer, treuer Friedensarbeit zu vertiefen3
hervorstechendem Erfolge der Schulung von Jühn«
Truppe nutzbar zu machen gewußt. Insbesondere,
ich mich hierbei Ihrer langjährigen Tätigkeit an bet
des 4. Armeekorps.

Der Geist, dessen Pflege Sie sich zur Aufgabe
hatten, hat sich.im gegenwärtigen Kriege herrlich b.
Ihnen selbst aber war es beschieden, die schwelst,
höchsten Aufgaben, die einem Heerführer im F,>
gestellt werden können, mit beispiellosem Erfolge gj
werden. Sie haben einen an Zahl weit überlegene
mit wuchtigen Schlägen aus den Grenzmarken iä
durch geschickte Operationen weiteren Einfällen voi
im siegreichen Vordringen Ihre Stellungen weit in
land vorgeschoben und gegen stärksten Ansturm j

Diese Taten gehören der Geschichte an. Ich
mich eins mit der Armee und dem gesamten V
wenn ich Ihnen am heutigen Tage mit wärmst«
wünschen versichere, daß Dank und Anerkennung fi
was Sie geleistet, niemals erlöschen werden. j

Als äußeres Erinnerungszeichen verleihe ich
mein Bildnis in Del , das Ihnen heute zugch

ger. Wilhelm l.
Der

Wemichilch-ungarische Tages!»
Wie «, 7. April. (WTB ) Amtlich wird verb
Russischer und südöstlicher Kricgsschaup!
Keine besonderen Ereignisse.

Italienischer Kriegsschauplatz.
An der küstenländischen Front unterhielt de:

gestern nachmittag lebhafteres Artilleriefeuer, da§
den Tolmeiner Brückenkopf auch nachts anhieltl
Nordtei .̂ der Stadt Görz wurde wieder aus s>
Kalibern beschossen. Ueber Adelsberg kreuzten z»
lienische Flieger, von denen einer erfolglos BoB
warf. Im Tiroler Grenzgebiet kam es an mehrerer
zu kleineren Kämpfen. Am Rauchkofel-Rücken<«
des Monte Cristallo) gelang es einer feindlichen®
in den letzten Tagen, sich auf einem Sattel festj
Heute nacht säuberten unsere Truppen diesen »«
Feinde, nahmen 122 Italiener , darunter zwei £
gefangen, und erbeuteten zwei Maschinengewehre. S
des Suganatales griffen stärkere italienische Kraft
Stellungen bei St . Oswald an. Der Feind wurde
geschlagen und erlitt große Verluste. Dasselbe^
hatten feindliche Angriffsversucheim Ledrotal-Ä
Nördlich des Donale-Passes wurden einige neu
Gräben der Italiener heute nacht durch Mineni

Der Stellvertreter des Chefs des Generals
v. Höfer,  Feldmarschalleutnant.

Eine deutsche Erklärung zum Paleinba >H
Aus dem Haag , 7. April. Amtlich gibtA

wärtige Departement bekannt: Die deutsche
hat jetzt von allen in Betracht kommenden 11-3
richt erhalten und erkärt, daß kein einziges!
sch es Kriegsschiff  in der Nähe der Palew



schall von Hindenburg zu seinem
Mlitärjubiläum herzliche Glück-

sW . B.s Die Blätter widmen

rigen ^ ^ denen seine bisherigen Leistungen
fti  tcn gewürdigt und die feste Zuversicht auf

des siegreichen Heerführers ausgedrückt

' t srcve des Reichskanzlerswr . n Avril . Das fremden!Das Fremdenblatt betont
E^!^ /,bung des Glückwunschtelegramms des
Wyli .in den Reichskanzler, daß diese bedeu-an den Reichskanzler , daß diese bedeu

»ßM ^ ebung des Kaisers der Rede des Reichs-
ß  ^Und) größeres Gewicht verleihe und seine Er-

fekE ei" ^ mirkunqsvoller und eindringlicher mache
tarfltt fpt hip stärkste Bekrästiaunc

N MS-- mUD - ,-j - ,, , , -
1 dl in die Scheide zu stecken, als bis es
«n

rt" et  Volksvertretung verkündigt hat , anzunehmen
e»z liiî abe. Die feindlichen Staaten wüßten jetzt
gq», B"' ./welchen Umständen der Krieg beendbar sei
'RliM ^ 'schließt:

«i> des Kaisers sei die stärkste Bekräftigung
ick- un' J' - Deutschland fest entschlossen sei, nicht
-rMllg , ^ StA ^örtert  nT & pä

et" Bedingungen , die der Reichskanzler in

neuen' Europa, das nach dem Weltkrieg ent-
- K  soll Deutschlands Stellung unantastbar sein
rzvs, ^ wehr ausgesetzt dem Ueberfall von Ost und
vj f c geschehen muß , um dem deutschen Volke er

' ^ eten . hat Bethmann Hollweg n
Klarheit dargelegt und der Kaiser und die
, spendet

D«Amsterdam%* Webe 6. April . Das „Handelsblad"
, Rede des deutschen Reichskanzlers : So

aber / "̂ densliebe , die der Reichskanzler persönlich
fa der gestrigen Rede zum Ausdruck gekommen

Sturm.
Stürme gibt es viel in diesem Leben,
Das ist klar und leuchtet Jedem ein;
Sturm ist Kraft und duldet nichts daneben,
Dem bringts Glück und Jenem schwere Pein.

So wirkt Sturm.

Hast du schon geschaut die wilden Wogen
Von der grimmig aufgepeitschten See , —
Und ein Herz , weuns schnöde ward betrogen,
Das gebrochen lag im tiefsten Weh?

Da tobt Sturm.

Wenn des Waldes Riesen niederfallen,
Angefaßt von unsichtbarer Macht,
Und die weiten Täler widerhallen
Von dem Sturz , den diese Kraft vollbracht!

Das ist Sturm.

Kamen neulich gar in weitem Bogen.
Dort im schönen Ländchen Luxemburg
Vier Ministersessel auf die Straß ' geflogen,
Die Vernunft ging mit demselben durch.

Das war Sturm.

Wenn bei Feuersbrunst und Wassernöten
Sturmgeläut und Notsignal ertönt,
Von des Feuers Glut sich Wolken röten
Und vom Donner noch die Erde dröhnt,

Das gleicht Sturm.

>aften. Für solche Sendungen empfiehlt es sich, kräftige,
mit Oesen versehene Jahnen zu verwenden Und sie mit
utem Bindfaden fest anzubinden. Wer dies bei der Her-
ellung seiner Pakete nicht beachtet, kann leicht großen

Schaden davon haben.
Aus dem Kreise , 8 . April . Die ersten Schwal-

b e n sind dieser Tage in unserer Gegend gesehen worden,
was ein außergewöhnlich früher Termin ist.

Die Zahl der bisher gefallenen Lehrer deS Regierungs¬
bezirkes Wiesbaden ist auf 130 gestiegen.

[;] Keine Feldpostbriefe mit Wertangabe . Bei
den Postanstalten werden neuerdings wieder häufig Feld¬
postbriefe mit Wertangabe aufgeliefert , deren Inhalt aus
Waren , wie Lebensmitteln , Zigarren , Zigaretten , Tabak,
Briefmarken zu Sammelzwecken nsw . besteht . Die Ver-
endung solcher Gegenstände in Geldbriefen bringt für den
Zeldpostbetrieb arge Mßhelligkeiten mit sich und ist, wie
bereits früher bekanntgegeben , nicht gestaltet . Die Postan-
talten sind deshalb angewiesen , derartige unzulässige Geld-
,riefe von der Beföderung auszuschließen.

f öfltttt , 7. April . An der städtischen Lebensmittel¬
verkaufsstelle sind jetzt frische ungarische Eier das Stück
zu 13 Pfg . zu haben . Für eine mögliche gerechte Vertei¬
lung  ist dadurch gesorgt, daß ein Brotbuchinhaber täglich
cünf Stück erhält.

[fluBen wir aus seinen Worten entnehmen zu
> sich in der Haltung Deutschlands wenig ge-

und das deutsche Kriegsziel dasselbe geblieben
in der Rede Bethmann Hollwegs vieles ent-

nt'Pr ? was wir hier in unserm neutralen Staate , die
' zarlich den Frieden herbeisehnen , mit Zustimmung

W , °Lhcn so können wir doch nicht vergessen, daß bei
W Nicht ' in der Wahl der Worte der Kern der Rede

, K» »̂ skanzlers doch so wenig Hoffnung auf einen
^ «.Frieden einflößt , wie die Ausführungen , die stets

M „ anbei« Seite gehört werden . Das Blatt ist mit
Mrung des Reichskanzlers über den Untersee-
L nicht ganz zufrieden . Es nennt sie undeut-

!, q i betont das Recht der Niederlande , daß kein
13, mr»ebtett werde , wenn nicht mit Sicherheit festge-
efrie ist daß es kein holländisches Schiff ist. sDiese
nü, mna geht zu weit . Wenn ein holländisches Schiff
tgeti mt für England oder Frankreich führt , wird es mit
m in | Recht versenkt.)
hw , militärischen Vorsichtsmaßnahmen.
mir ~ “ >
t bet

Wenn ein Künstler auf dem Instrumente
Seine Hörer durch die Kunst berauscht,
Sei 's mit Geige oder mit Trompete
Und mit Spannung man dem Vortrag lauscht.

Beifallssturm.

Wenn ein Diplomat im kühnen Schwünge
Seine wohldurchdachte Rede hält
Ueber Feindes Wut und Lästerungen,
Ein vernichtend scharfes Urteil fällt,

Dann braust Sturm.

TB Amsterdam , 7. April . Den Soldaten der be-
ot Stellung Amsterdam wurde wieder etwas größere
aiingsfreiheit eingeräumt . Wie das Handelsblad
it dürfen sie jetzt wieder an Wochentagen ihren Stand-

5 Uhr nachmittags und an Sonntagen nach 12
Rtags verlassen, dürfen aber nicht mit der Eisen-
Mgfahren.

Wenn beim Dröhnen der Kanonenschläge,
Trotz des Feindes Macht und Ueberzahl,
Unsere Tapfem stürmen vor verwegen
Bis der Feind erliegt dem Ueberfall,

Das heißt Sturm.
Montabaur. Br. Cassi an.

Serbische Truppen «ach Frankreich?
!«gano. 6 . April . Rach der schweizerischen Tele-
>n-Jnformation sollen alle auf Korfu neuaufgestellten

fei Truppen an die französische Front gebracht
Kr  Mehrere Transporte seien bereits über Marseille

„gm. Es sei dies eine Folge der Pariser Konferenz.

Sala«dra-Krili;.
Rterdam, 7. April . (Zens. Bln .) Nach einer Mel-
des„N. N . C ." verlautet in London seit Mittwoch,

>er italienische Ministerpräsident Salandra  wegen
Paris gemachten Zusage , Deutschland den Krieg
löten, in Rom auf Schwierigkeiten gestoßen sei.
glaubt daher an Salandras Rücktritt.

Sie Beunruhigung iu Holland.
!ieber Krieg als ein zweites Griechenland.
' Von der Westgrenze . 7. April . Der frühere

In indische Ministerpräsident Dr . Kuijper  schreibt in
m Blatt „Standard " vom 6. April , daß Holland
er ans Griechenland schauen müsse. Die Geschichte
kein zweites Beispiel auf für den gewaltigen Uebcr-
wie er in Saloniki zutage getreten sei, wo ein kleiner

nt von zwei Großmächten vergewaltigt worden sei.
eder Macht, die es wagen würde , uns als zweites
chmland zu behandeln . Holland würde das nicht
m. Unsere Regierung duldet das nicht und hierbei

"* ba§ ganze Volk hinter ihr . Holland hätte zehnmal
: Krieg, als daß es sich wie Griechenland behan-
ließ.

Holzversteigerung.
Mittwoch, den 12 . April 1916,

vormittags 10 Uhr anfangend
werden im Horrcsser Gemeindewald,

Distrikt Mittel - und Hinterwald:
43 eichene Schneidstiiuuue 42,44 Feit«.
öffentlich meistbietend versteigert.

Anfang oberhalb Elgendorf.
Die Herren Bürgermeister werden upi gefällige Be¬

kanntmachung ersucht.
Horressen , den 6. April 1916.

Der Bürgermeister r
Decker.

Holzversteigerung.

p

D preußische Abgeordnetenhaus an Hindenburg.
WTB Berlin , 7 . April. Der Präsident des Abge-
setenhauses hat an Generalfeld marschall von Hinden-

Wurg folgendes Telegramm gesandt:
Eurer Exzellenz, dem großen geliebten Nationalhelden
ischlands, dem Retter Preußens aus schwerer Gefahr,
lft zu seinem heutigen Erinnerungstage auf eine ruhm-
k. echt preußische Soldatenlaufbahn das preußische Ab-
lbnetenhaus die allerherzlichsten Glück- und Segens-
"sche des dankbaren preußischen Volkes.

Der Präsident . Dr . Graf von Schwerin -Löwitz.
_.tDie neue bayrische Uniform .) Durch königliche

Ichmßung ist die neue Uniform des bayrischen Heeres
kordnet worden . Die Hauptbestimmung der Ent-
leßung ist die, daß das Grundtuch des Waffenrockes,
Hose und der Schirmmütze ebenso wie jetzt im Kriege
1 nach diesem feldgrau bleiben wird. Ein besonderes
tästchen erhält die bayrische Armee durch eine schmale

gelautete Borde , die an den Kragen und samt-
« Kleidungsstückender neuen Art angebracht wird.

Lokales nnb  provinzielles.
§ Montabaur , 8 . April . Wie die Kgl . Eisenbahn¬

direktion in Frankfurt a . M . uns mitteilt , fallen vom 9
dieses Monats an die Sonntag szüge  3883 (Limburg
ab 920, Wirges an 1034 N.) und 8824 (Wirges ab 1044,
Limburg an llj ® N.) wegen schwacher Besetzung und Au'
Hebung der Garnisonen Montabaur und Wirges fort.

Der neue Pofttarif.
(Aus der Steuerkommission des Reichstages .)

Die Kommission des Reichstages hat die Erhöhung
des Briefportos von 10 auf 15 Pfg . abgelehnt , dafür aber
einen gleichmäßigen Zuschlag von 3 Pfg . für alle
Briefe und Postkarten,  sowohl im Ortsverkehr als
im Fernverkehr , beschlossen.

Es sollen danach also künftig kosten:
Po st karten  im ganzen Deutschen

Reich . . 8 Pfg . statt 5 Pfg.
Einfache Briefe  im Fernverkehr 13 „ „ 10 „
Doppelte Briefe  im Fernverkehr23 „ „ 20 „
Briefe im Ortsverkehr . . . . 8 „ „ 5 „

Drucksachen  bis zu 50 Gramm werden um 2 Pfg.
erhöht ; sie kosten also künftig 5 Pfg . statt 3 Pfg . Die
schwereren Drucksachen blei. en unverändert.

Die 25 Pfg .-P ake te werden auf 30 Pfg ., die 50 Pfg .,
Pakete auf 60 Pfg . erhöht . Geldbriefe  kosten 5 Pfg .-
bzw . auf weitere Entfernungen 10 Pfg . mehr . Die Ge¬
bühr für Postanweisungen bleibt unverändert , ebenso die
Gebühren für den Po stscheckverkehr.

Telegramme  kosten künftig 7 Pfg . für jedes Wort,
anstatt 5 Pfg ., mindestens aber 60. Pfg . anstatt 50 Pfg.
für jedes Telegramm . Die Fernsprechgebühren
aller Art erfahren eine Erhöhung um 10 Proz ., anstatt
der vom Bundesrat vorgefchlagenen 20 Proz.

Die s- genannte Zeitungstelegramme  bleiben
von der Tariferhöhung befreit;  dagegen findet eine Er¬
mäßigung der Telephongebühren für Zeitungen nicht statt,
die auch hier eine Ermäßigung fordernden Anträge wurden
mit 14 gegen 12 Stimmen abgelehnt.

Die Gesamtmehreinnahme aus diesen Aufschlägen wird
auf etwa 190 Millionen Mark jährlich (die Regierungs¬
vorlage sollte 200 —230 Millionen bringen ) veranschlagt.

Die neuen Festsetzungen beruhen auf einem gemeinsamen
Anträge aller bürgerlichen Parteien , sie wurden deshalb
auch von der Steuerkommission des Reichstages mit 20
gegen 8 Stimmen angenommen.

8 Montabanr , 8. April . (Befestigung der
Paket auf sch riften .) Seit Kciegsbeginn macht sich
im Postverk .hr ein Uebelstand bemerkbar, dessen Beseiti
gung dringend geboten ist. Wir meinen das Verlorengehen
der Aufschriften von den Paketen während der Beförderung.
Ihr Fehlen zieht natürlich alle möglichen unangenehmen
Folgen nach sich. Man weiß nicht, wohin mit der
Sendung , sie wird verzögert , verdirbt und verursacht viel
Aerger und Verdruß . Die Ursache liegt in den seltensten
Fällen an der Post . In der Regel trägt die Schuld die
ungeeignete Art der Aufschrift selbst oder ihre unzuläng¬
liche Befestigung am Pakete . Häufig wird ganz minder¬
wertiger schlecht haftender Leim verwandt . Dann aber
bedenkt man nickt, daß auf Sackleinwand , auf Körben,
Eimern , Büchsen und dergl. aufgekleble Aufschriften schlecht

Die Gemeinde Untershausen verkauft
Montag, den 10. April dieses Jahres,

vormittags 10 Uhr,
im Gemeindewald,

Distrikt Prosternichel und hintere Linde:
11 Eichen-Stämme mit 15 Festmeter,

100 Tannen -Stangen Ir , 2r und 3r Klasse,
110 Rmtr . Eichen-Scheit - und Knüppel,

3400 Stück eichene und gemischte Wellen.
Anfang im Distrikt Prosternichel mit dem Stammholz.
Untershausen , den 6. April 1916.

Der Bürgermeister.

■Ausstellung 1

Zum Besuche meiner

Modellhut

ladet ergebenst ein

Lina Linz,
Montabaur , Bahnhofstraße 11.

- ' ~ — ■ ' - — ^

wird erteilt

Stenograuhie-llnterricht
Sauertalstratze 17.

Lehrulliilchttl
gesucht

W. Margraf, MMlldm.
Gesucht zum

ein tüchtiges
1. Mai

MAche«.
Frau Gustav Stern,

Montabaur.

verkauft sein Hans
evtl. Eckhaus mit Ge¬

schäft od. sonstig. Geschäfts-
Objekt hier od.11 mgegd. Off . v.
Besitzer an Wtthetm Grast.
Postlagernd ,Limburg a . L.

Me Leichtihk für

mit garantiert 10-jähriger
Leuchtdauer kann ein Jeder
haben , wenn er seine Taschen¬
uhr als nachtleuchtende Uhr
ausstatten läßt bei

Uhrmacher Carl Müller,
Ransbach.

Habe ein

leichte;
Rassenpsekh

zu verkaufen.
Josef Luirmbach,

Wirges.



Holzversteigerung.
Donnerstag, den 13. April 1916,

vormittags 97 2 Uhr anfangend,
werden in hiesigem Gemeindewald,

in den Distrikten1, 3 und 5 Wolfskirchhof:
99 Raummeter Eichen- und Laubholz -Scheit,
93 „ Vuchen -Scheit,

6315 Stück Eichen- und Laubholz -Wellen,
7330 „ Buchen -Durchforstungswellen Ir Klasse,

14 Nadelholzstämme mit 4.81 Festmeter Inhalt
an Ort und Stelle öffentlich versteigert.
or  M aS men! “nft Wolfskirchhof am Wegweiser Straße
Arzbach -Montabaur.

Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Be¬
kanntmachung ersucht. 1

Niederelbert , den 7. April 1916.
Der Bürgermeister:

Kilian.

Î eute Morgen entschlief nach langem Leiden
mein lieber Mann , unser herzensguter Vater , Schwieger¬
sohn, Bruder und Schwager

Herr Karl Arthur Ströder,
Gastwirt nnd Postagent,

Holzversteigerung.

im 43. Lebensjahre.
Um stille Teilnahme bitten

Die trauernden Hinterbliebenen:
Frau Auguste Ströder geb. Kohlenberg.
Paula Ströder.

Mogendorf,  den 8. April 1916.

Montag, den 10. April dieses Jahres,
vormittags von 11 Uhr ab,

kommen im Moschheirner Markwald r
32 Stück rottannene Stangen Ir u . 2r Klasse

M „ „ .. 3, « affe,
ISS " " » 4t " UNd
1500 .. ti „ 5t u . 6 Klasse

zur öffentlichen Ve-f.ef,e -ung , t» °hmnf .- ngm,
Moschheim, den 5. April 1916.

_ Der Bürgermeister.

Die Beerdigung findet Montag,  den 10. April,
nachmittags 1 Uhr statt.

Holzversteigerung.

SujCllllDrt*
fällt Son »7«äs

Montag , J
9 Uhr 51. W

Diie

3wej

»Ifttidttlii
werden sofort

GebrüderÄ
Möbelfabrik , M,

fü-

Braverz
kann sofort in?
treten geg. tägliches

Johann }
Steinmetzmeister

MW
in Jahresstelle ^
Frau Bach, 8 ^̂

Römerstraße tz

Donnerstag, den 13. April d. I .,

holzoerkmis.
Die Gemeinde Wirzenborn verkauft

Montag, den 10. April dies. Jahres,
vormittags 10 Uhr,

im Distrikt Grundseite und Mühlberg:
24 Raummeter Buchen-Scheitholz,
20 .. Nadel - „

2340 Stück Wellen.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Be¬

kanntmachung ersucht.
Wirzenborn , den 6. April 1916.

Der Bürgermeister:
Daun.

vormittags 10 Uhr anfangend,
werden in hiesigem Stadtwald,
in den Distrikten Birken , Kisselbornseite , Hirschkopf

und Schnepfenheck:
59 Eichen-Stämme von 34,87 Festmeter,

3 Lärchen-Stämme von 3,38 „
135 Nadelholz -Stangen 4r Klasse,
20 „ „ 5r „

an Ort und Stelle versteigert.
Zusammenkunft : Horresserstock am Waldeingang.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Be¬

kanntmachung ersucht.
Montabaur,  den 6 . April 1916.

Der Bürgermeister.
I . V. : Winter.

WW-Theater Msvlnl
Sonntag , den 9 . April , nachmittags 4 '/.

abends 9 Uhr : !

Neueste Krimbilder.
Der fatsche Schein.

Spannendes Detektiv -Drama in 3 Akten,
Um zahlreichen Besuch bittet Lichtspiel-Theata

Lebensmittel.

Holzverfteigermg.
Mittwoch, den 12. April 1916,

sollen in dem RanAhacher Gemeindewald öffentlich
merstbietend versteigert werden:

47,49 Iestmeter Eichen-Stammholz,
6. 13 „ Lärchen- „

10,93 „ Fichten- „
9,94 „ Kiefern- „
1,91 „ Birken- „ .
5 Raummeter Eichen (2 Meter lange Pfosten ),

12 ,, Buchen- und Kiefern-Holz.
1600 Stück buchene Wellen.

Zusammenkunft mittags 2 Uhr im Distrikt Hottenbach I
(Mogendorfer Straße .)

Die Herren Bürgermeister werden um qefälliae Be¬
kanntmachung ersucht.

Ransbach , den 5. April 1916.
Der Bürgermeister:

_ _ _ Gerharz.

( - 's
Zur bevorstehenden Frühjahrs - und Sommer - **

Saison empfehle ich meine groSSG Auswahl
geschmackvoll garnierter

Damen- u„ Kinderhüte
und lade zum Besuche meiner

ModellhutAusstellung
ein

Tranerhüte und elßgant6r Aas'
_ TlllirilTlfT Sr.AT.fi vormfi rr ♦♦ ..fQbrung stets vorrätig.

Großes Lager in
:: Stickgarnen und Stoffen ::

zur Anfertigung moderner Handarbeiten.
Häkel - und Knüpfgarne etc.

Franz Stirntz, Montabaur
Holzversteigerung.

Dnrinerstag, den 13. April dieses Jahres,

gegenüber der kath . Kirche.

Durch die städtische Verwaltung sind vermiü, r
twerden ausgegeben in den hiesigen Geschäften: ^ L

Erbsen geschälte das Pfund zu 55 Pfg. tZ
Holländer Käse, Edamer und Gouda'n

im Ausschnitt das Pfund zu Mark 2.5j “f
Weizenmehl , (als beschlagnahmefrei fretac« und

das Pfund zu 66 Pfg . * A
Montabaur,  den 6. April 1916. r

In kl. Haushalt einfaches
besseres

AnM M

!Mädchenĝesucht.
. Off. u . M . 1V« an die
Geschäftsstelle d. Bl . erbeten.

Schlitzet
die Feldgraue«
jourdD die seit 25 Jahren

best bewährten

Schachtgri
Tagebau«

sowieErnndml»
für unsere Betriebeins
Hahn und Nieder«
hohen Akkordlohn

Wm. Wils
G . m. b. H..

Fräulen

vormittags 10 Uhr anfangend,
werden in hiesigem Gemeindewald,
in den Distrikten Hirschkopf, Schmidthahn, Eichenheck

und Langheeg:
600 Raummeter Buchen-Scheit und Knüppel
23 „ Eichen- „ „ „

4700 Stück buchene Wellen,
2475 „ eichene Wellen,

42 Raummeter Eichen-Schicht-Rutzholz
_ _ _,iB (für Gartenpfähle geeignet),
2 Erchen-Stammchen 0,59 Festmeter enthaltend

an Ort und Stelle öffentlich meistbietend versteigert
Der Anfang wird im Distrikt Hirschkopf mit den

Wellen gemacht.
Die Herren Bürgermeister werden um gefällige Be¬

kanntmachung ersucht.
Herschbach, den6. April 1916.

Der Bürgermeister:
_ E b e r z,

Kaiser Wilhelms Gymnasium.
«Midi»,gebrauchen

sie gegen

Beginn des neuen Schuljahres Freitag den 28. April.
Aufnahmeprüfungen finden statt am 14. und 28. April
vorm. 8 Uhr. Anmeldungen nimmt der Unterzeichnete
entgegen . Beizubringen sind Geburts- und Impfschein |
sowie Abgangszeugnis der zuletzt besuchten Schul

Montabaur , den 1. April 1916.
Prof. Dr. Jöris,
Gvmnasialdirektor

US

Am Dienstag, den 11. Avril 1991,
mittags 12 Uhr,

werde ich in Montabaur auf dem Marktplatz (Jux¬
platz ) ans dem Nachlasse des Johann Nink in Ettersdorf

2Fahrlühe»wovon die eine trächtig ist
und voraussichtlich im Mai kalben wird,sowiei trächtiges Md undIKald

öffentlich meistbietend gegen Barzahlung versteigern.
Die Versteigerung findet bestimmt statt.

Siegmnnd , Gerichtsvollzieher.

Für Ostern  werden in meiner Eisengießerei einige|

Forumlehrlinge
bei sofortiger Vergütung eingestellt.

Westerwälder Eisengießereiu. Maschinenfabrik|
Jos . Ölig.

Mitarbeiter
für die Ausbeutung eines steiubriitzer
mit vorzügl . Pflasterstein -Material und sehr schönem
Werkstein-Material g e s n cht. Einzahlung von Betr.-
Kapital nicht erf. Näheres in der Geschäftsstelle des Blattes . I

Heiserkeit , Berschtet-
rr mnng, Katarrh, rr
schmerzenden Hals,
Keuchhusten, sowie als
Vorbeugung gegen Er¬
kältungen , daher will¬
kommen jedem Krieger!
fi Inn " *• begl. Zeug-

■” KW mfsevon Aerzten
und Privaten verbürgen
den stchere» Ersolg.
Paket 26 Pf., Dose 60 Pf.
Kriegspackung 15 Pf .,

kein Porto.
Zu haben in Apotheken
und in Montabaur bei
Jos . Leuthuer Bachs.

! Kolw..Hdl.,Pam Leber,
Kolw.-Hdl.,

in EelterS bei Ang.
Winter Slachf., Eng.

Best , Kolw.-Hdl .;
in Dernbach b.C.« etler,

Kolw.-Hdl.;
in Wirges bei Johann

Steinbach und A.
Eschenaner,Kolw .-Hdl.;
in Arzbach bei g-ranz
I . Lehmlrr , Kolw.-Hdl. ;
in Mogendorf b. Ernst

Krdr . Hoffmann;
in Ransbach bei

Adolf Knöbgen.

oder Frauen , die
z. Zt . herrschenden
Nachfrage nach g
weiblichen Hilfskrästii
Kontor eine gute
verschaffen wollen,
durch vorzüglichen Ui
in allen kaufmänn.
rasch zu tüchtigen Ko
nen herangebildet.
1909 Anerkenmir

beweisen, daß meine
richtserfolge hervorii
sind. Prospekt frei. ;

Private Handel!
schale

von K
Bernd Bohne, Nenn
Bahnhofstr . 71 , Ferch

Die an Frau Löw«
bisher vermietet gewes>

Wohilwls
ist wegzugshalber atilx
zu vermieten.

Eduard Dasbch
Montabaur , Bahnhoß

Ein guterh . Kind^
und Liegewagens
verkaufen. Näheres«
Geschäftsstelle d. Blas

2 Zimmer«.
im oberen
mieten gesucht.
in der Geschäftsstell'
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